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2. 1. Nachtragsvoranschlag 2011 
 

3. Ankauf von 4 Stück Straßenkandelabern betreffend Erweiterung der 
Straßenbeleuchtung in Lauterbach 

 
4. Auftragsvergabe – Bauhofsanierung (Fassadengestaltung, Tore) 

 
5. Beschlussfassung betreffend „Beitritt zur Dorferneuerung ab 01.01.2012“ 

 
6. Solarförderung – Novellierung und Wiedereinsetzung 

 
7. Gewerbeförderung – Wiedereinsetzung 

 
8. Haftungsübernahme für ein vom Tourismusverein bei der Raika Weitra 

aufzunehmendes Darlehen in der Höhe von EUR 165.000,00 für die 
Zwischenfinanzierung (bis zum Eintreffen der Fördergelder) bzw. Ausfinanzierung 
betreffend Projektumsetzung „Kursbuch Moorbad Harbach“ 

 
9. Klimabündnis Beitrittserklärung 

 
10. Petition an das Österreichische Parlament und die Bundesregierung zum weltweiten 

Atomausstieg 
 

11. Antrag betreffend mehr Energie-Effizienz und Ausbau der  Erneuerbaren Energie in 
der Gemeinde Moorbad Harbach 

 
12. Annahme des Förderungsvertrages der Kommunalkredit Public Consulting GmbH 

vom 29.03.2011, Antragssnummer B002213, mit der WG Abwasser Moorbad 
Harbach (BA 9 Digitaler Leitungskataster Teil 2) für den Anteil der Gemeinde 
Moorbad Harbach betreffend WVA 

 
13. Genehmigung und Unterzeichnung des Darlehensvertrages in Höhe von  

EUR 30.000,00 betreffend „Wasserleitung; Leitungskataster“
 

14. Abrechnung des Budgetbetrages 2010 an die Kurkommission im Jahr 2011 
 

15. Verzichtserklärung der Gemeinde Moorbad Harbach auf bestimmte Ersatzansprüche 
gegenüber Feuerwehrorganen der Freiwilligen Feuerwehr Harbach, Freiwilligen 
Feuerwehr Lauterbach und Freiwilligen Feuerwehr Wultschau 

 
16. Bücherei: Erhöhung der Entlehnungsgebühr 
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I. ZIEL 
 
Die Gemeinde Moorbad Harbach möchte die Bevölkerung bei der Errichtung von erneuerbaren und 
emissionsarmen Energiequellen unterstützen und so einen weiteren Beitrag zum Umweltschutz leisten 

 
 

II. RICHTLINIEN 
 
Gegenstand der Förderung:  

Gefördert wird die Anschaffung von Solar- und Photovoltaikanlagen, die  
 der Warmwasseraufbereitung und/oder Raumtemperierung von  
 Wohngebäuden oder Wohnungen in der Gemeinde Moorbad Harbach 
sowie der Deckung deren Strombedarfes dienen. 

Art und Höhe des Zuschusses:  
Der Zuschuss ist einmalig und nicht rückzahlbar und beträgt € 200,00 
je Anlage. Gefördert werden eine Solar- und/oder eine Photovoltaikanlage pro Liegenschaft. 

Persönliche Voraussetzung der Zuschusswerber:  
Zuschusswerber können Hauseigentümer sein, die ihren Hauptwohnsitz 
in der Gemeinde Moorbad Harbach gemeldet haben. 

Sonstige Voraussetzungen:  
o Der Einbau bzw. die Aufstellung der Solar- oder Photovoltaikanlage muss der Baubehörde 

ordnungsgemäß angezeigt sein.  
o Die Errichtung der Anlage muss mittels Rechnung und Zahlungsbestätigung nachgewiesen werden. 

Ansuchen: 
 Der Zuschuss wird nur über ein schriftliches Ansuchen gewährt.  
 Das Ansuchen ist bis 30.09. des laufenden Kalenderjahres einzubringen.  
Rechtsanspruch: 
 Auf die Gewährung eines Zuschusses besteht kein Rechtsanspruch.  
 Die gegenständlichen Richtlinien können vom Gemeinderat jederzeit aufgehoben oder abgeändert  
 werden.  
Genehmigung:  
 Die Genehmigung der einzelnen Zuschussansuchen ist nach den Bestimmungen der NÖ  
 Gemeindeordnung dem Gemeindevorstand  vorbehalten.  
Auszahlung:  
 Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt nach Genehmigung durch den Gemeindevorstand im Jahr nach  
 dem Ansuchen (Jänner) auf ein Konto des Zuschusswerbers, das im Rahmen des Ansuchens bekannt  
 zu geben ist. 
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Widerruf der Förderung:  
 Die Gemeinde behält sich das Recht vor, eine bereits gewährte  
 Förderung zu widerrufen, wenn sich nachträglich herausstellt, dass nicht  
 alle Voraussetzungen für die Förderung im Sinne dieser Richtlinie erfüllt  
 wurden.  
 Im Falle des Widerrufes ist die Förderung an die Gemeinde Moorbad Harbach binnen einem Monat  
 nach nachweislicher Zustellung des Widerrufes zurückzuzahlen.  
 
III. WIRKSAMKEIT 
 
Inkrafttreten und Gültigkeit:  
 Diese Richtlinien gelten nach der Beschlussfassung durch den  
 Gemeinderat der Gemeinde Moorbad Harbach am 24.05.2011  
 rückwirkend ab dem verhängten Förderungsstopp (04.11.2009) auf  
 unbestimmte Zeit und sind nur auf Förderungsansuchen für Solar- und  
 Photovoltaik, die ab diesem Zeitraum errichtet wurden und in der Folge  
 errichtet werden, anzuwenden.  
 
 Alle früheren diesbezüglichen Richtlinien und Regelungen werden 
 damit außer Kraft gesetzt. 
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Klimabündnis Beitrittserklärung 
 
Die Gemeinde hat mit Gemeinderatsbeschluss vom 24.05.2011 den Beitritt zum Klimabündnis beschlossen. 
 
Wir, die Gemeinde Moorbad Harbach, bekennen uns zu folgenden Zielen: 
 

 unsere C02-Emmissionen bis zum Jahre 2030 zu halbieren sowie 

 die Bündnispartner im Amazonasgebiet bei der aktiven Regenwalderhaltung zu unterstützen 
 
sowie dazu, die erforderlichen Maßnahmen, wie: 

 Beitritt internationaler Verein 

 Beteiligung an regionaler & österreichweiter Klimabündniskooperation 

 Förderung der Bildungs- und Beratungsarbeit der Regionalkoordination 

 Unterstützung der Projekte in Amazonien 
(detaillierte Ausführung siehe Beilage „erforderliche Maßnahmen für den Klimabündnisbeitritt“) 
in der Gemeinde umzusetzen. 
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Antrag 
 

der Gemeinderäte der Gemeinde Moorbad Harbach 
 
betreffend Petition zum weltweiten Atomausstieg,  Resolution an das Österreichische Parlament und die 
Bundesregierung 
 
Wir sind erschüttert, dass 25 Jahre nach Tschernobyl in Japan offenbar ein Super–GAU passiert, mit 
unermesslichen Folgen für die Menschen in Japan. Die Jahrhundertkatastrophe in Japan zeigt ganz klar: 
Atomkraft ist nicht sicher und wird es auch nie sein. Es ist niemals auszuschließen, dass es durch menschliches 
Versagen (wie vor 25 Jahre in Tschernobyl), durch Sicherheitsmängel (wie bei den AKW an Österreichs Grenze) 
oder Naturkatastrophen wie in Japan zu schweren Unfällen kommen kann, die unermessliches Leid für 
hunderttausende Menschen bedeuten. 
 
Die Gemeinderäte der Gemeinde Moorbad Harbach beschließen daher folgende Punkte: 
 
1. Sofortige Abschaltung aller Hochrisiko-Reaktoren in Europa! 
Dazu zählen: 
- Siedewasserreaktoren vom Typ Fukushima (z.B. Isar 1 in der Nähe von München/Deutschland) 
- AKW in Erdebengebieten (z.B. Krsko in Slowenien und Neckarwestheim in Baden-Württemberg) 
- AKW ohne Schutzhülle (Containment), z.B. die grenznahen AKW Mochovce, Bohunice/Slowakei,  
  Dukovany/Tschechien, Paks/Ungarn 
- AKW, die älter als 30 Jahre sind (z.B. AKW Biblis A und B in Hessen/Deutschland) bzw. deren  
  Versorgungseinrichtungen (Strom, Kühlmittel, etc.) unzureichend gegen Ausfälle oder Terroranschläge  
  gesichert sind 
 
2. Stopp für Laufzeitverlängerung und Neubaupläne von AKW ! 
Ganz wichtig für Österreich: 
Das AKW Mochovce in der Slowakei darf nicht ausgebaut werden. Es gab keine EU-gesetzeskonforme 
Umweltverträglichkeitsprüfung. Deswegen muss die Bundesregierung ein Vertragsverletzungsverfahren gegen 
die Slowakei einleiten 
 
3. Abschaltplan für alle anderen europäischen AKWs bis 2020! 
 
4. Stopp der Milliarden-Subventionen an die Atomindustrie! 
Der EURATOM-Vertrag muss zum Ausstiegsvertrag werden und darf nicht länger die Atomindustrie finanzieren! 
 
5. Nachhaltige Investitionen in erneuerbare Energien und Effizienz! 
„Ökostrom statt Atomstrom“! Energieversorger müssen Pläne vorlegen, wie sie aus Atomstromimporten 
aussteigen. Energieeffizienzoffensive: Die österreichische Bundesregierung muss eine Energieeffizienz-Milliarde 
bereitstellen. 
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ANTRAG 
 
der Gemeinderäte der Gemeinde Moorbad Harbach 
 
betreffend Mehr Energie-Effizienz und Ausbau der Erneuerbaren Energie in der Gemeinde Moorbad 
Harbach. 
 
Die dramatischen Entwicklungen in Japan, im Nahen Osten & Nordafrika haben eine weltweite Debatte zur 
Energieversorgungssicherheit ausgelöst. Einerseits hat sich gezeigt, dass die Menschheit die Gefahren der 
Atomkraft nicht zu 100 Prozent kontrollieren kann, andererseits die Ressourcen für Erdöl und Erdgas begrenzt 
sind; ein steigender Preis und Abhängigkeit sind daher die Folge. 
 
Das Land Niederösterreich hat den Weg zu mehr Erneuerbare Energien bereits vor Jahren eingeschlagen und 
bekennt sich klar zu den Zielen des Klimaschutzes (NÖ Klimaprogramm 2009–2012). Als Gemeinde Moorbad 
Harbach bekennen wir uns ebenfalls zu den Zielen des Klimaschutzes, zur stetigen Energie-Effizienzsteigerung 
und zum langfristigen Ausbau der Erneuerbaren Energie in unserer Gemeinde. 
 
Wir befürworten die verstärkte Bewusstseinsschaffung des Landes NÖ zur Energieeffizienz sowie die Gründung 
einer eigenen Agentur für Energie- und Umwelt. Das Energie-Effizienz-Gesetz und die Erstellung eines 
Energiekonzeptes für Niederösterreichs Ausrichtung bis 2030 ist von großer Bedeutung auch aus Sicht der 
Gemeinde Moorbad Harbach. 
 
Die Gemeinde Moorbad Harbach wird das vom Land NÖ beschlossene Sonderprogramm für Gemeinden bei 
Photovoltaik- und Solaranlagenförderung öffentlicher Gebäude (z.B. Schulen, Kindergärten, Gemeindeamt) als 
besonderen Schwerpunkt beachten und bei Baumaßnahmen auf besonders energiesparende Maßnahmen 
zurückgreifen. 
Die Installation von Solar-Tankstellen, der Ausbau des Konzepts für E-Mobil-Regionen des Landes und der 
Ausbau des Leihradsystems werden im Gemeindegebiet Moorbad Harbach angestrebt. 
 
Die Gemeinde Moorbad Harbach bekennt sich zu den Energie- und Klimazielen des Bundes. 
Ein wesentlicher Beitrag dazu ist ein offensives und praxistaugliches Ökostromgesetz. Seit Jahren werden dazu 
auf Bundesebene Reformen diskutiert. Mehrere Novellen des Ökostromgesetzes haben zu einer Stop-and-go-
Situation im Förderregime geführt. Für Investoren bildet das Ökostromgesetz heute keinen langfristig planbaren 
und verlässlichen Rahmen um verstärkt mit Projekten aktiv zu werden. Darüber hinaus sind die finanziellen Mittel 
im Ökostromgesetz so eng bemessen, dass sich bei der Ökostrom-Marktabwicklungsstelle (OeMAG) lange 
Wartelisten angesammelt haben. 
 
Die von der Bundesregierung präsentierte Novellierung des Ökostromgesetzes, erfüllt bereits einige 
Forderungen des NÖ Landtags. Ziel ist es, Atomstrom-Importe entbehrlich zu machen und einen verstärkten 
Ausbau der Erneuerbaren Energie auszulösen. 
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Auch im Bereich der Maßnahmen für mehr Energie-Effizienz fordert die Gemeinde Moorbad Harbach offensivere 
Signale seitens des Bundes. Im Frühjahr 2010 wurde, nach einem langen und intensiven Prozess (unter 
Einbindung der Länder und Interessensvertreter), von den zuständigen Ministern die „Energiestrategie 
Österreich“ präsentiert. Die Umsetzung der Inhalte erfolgt allerdings nur zögerlich. Auch hier fordern wir eine 
rasche Umsetzung.  

 
Die Gemeinderäte der Gemeinde Moorbad Harbach beschließen daher folgende Punkte: 
 
I)  Die Gemeinde Moorbad Harbach wird das vom Land NÖ beschlossene 

Sonderprogramm für Gemeinden bei Photovoltaik- und Solaranlagenförderung 
öffentlicher Gebäude beachten. Bei Baumaßnahmen wird verstärkt auf 
energiesparende Maßnahmen geachtet. 
 

II) Die Bundesregierung wird aufgefordert, sich unverzüglich und mit Nachdruck dafür einzusetzen, dass:  
 

1) die von der Bundesregierung präsentierte „Energiestrategie Österreich“ unverzüglich vom Ministerrat 
beschlossen und umgesetzt wird. Es braucht ein klares Bekenntnis zu mehr Energie-Effizienz-
Maßnahmen und zu einem offensiveren Ausbau der Erneuerbaren Energie. 
 

2) der Entwurf zur Novellierung des Ökostromgesetzes überarbeitet wird: 
a. Die Ausweitung der Mittel (von jährlich 21 Mio. Euro auf 30 Mio. Euro) reicht nicht, um einen 

echten Impuls auszulösen. Eine Deckelung verhindert den offensiven Ausbau erneuerbarer 
Energien und muss daher entfallen. 

b. Die vorliegenden Wartelisten von Windkraft- und Photovoltaik-Projekten müssen vollständig 
abgearbeitet werden – das heißt: 

1. Auch jene Anträge, die 2011 eingelangt sind und einlangen müssen dabei 
berücksichtigt werden 

2. Es müssen die vollen Tarife laut Tarifverordnung 2010 und 2011 gelten 
c. Die jährlich verordneten Tarife müssen international wettbewerbsfähig sein und einen 

entsprechenden Anreiz bieten, um den vom Minister angesprochenen „Boom beim Ausbau der 
Erneuerbaren Energie“ auszulösen. 
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ANNAHMEERKLÄRUNG 
 

Die Förderungsnehmer erklären die gemeinsame, vorbehaltlose 

Annahme des Förderungsvertrages der Kommunalkredit Public Consulting 

GmbH. vom 29.03.2011, Antragsnummer B002213, betreffend die 

Gewährung eines Investitionskostenzuschusses für die 

Abwasserentsorgungsanlage BA 9 Digitaler Leitungskataster (Teil 2).  

Der Förderungsnehmer Wassergenossenschaft Abwasser Moorbad 

Harbach ist bevollmächtigt, in allen Förderangelegenheiten des 

gegenständlichen Bauvorhabens alle weiteren Förderungsnehmer zu 

vertreten. Insbesondere erfolgt die Auszahlung der Förderung auf das 

vom Förderungsnehmer Wassergenossenschaft Abwasser Moorbad Harbach 

bekanntgegebene Konto. 

Die Förderungsnehmer bestätigen die Aufbringung der 

Finanzierung gemäß nachstehender Aufstellung sowie der dafür 

erforderlichen Beschlussfassungen. 

 

Anschlussgebühren      ----- 

Eigenmittel       EUR     13.000,-- 

Landesmittel       EUR     52.000,-- 

Bundesmittel       EUR     45.000,-- 

Restfinanzierung      -----__________________ 

Förderbare Gesamtinvestitionskosten   EUR    110.000,-- 
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Gebuchte Einnahmen Ortstaxe   (exkl. 0,20 Euro) 

11-12/VORVORJAHR 2009   =  €    33.967,22 

01-10/Vorjahr 2010   =                 €  114.773,65 

insgesamt 

 

€     148.740,87 

abzüglich  Beitrag Tourismusverband Oberes Waldviertel €       14.940,13 

AUSZAHLUNGSBETRAG 2010 – GESAMT €      133.800,74 



81 
 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 24.05.2011 nachstehend angeführten Beschluss 

gefasst: 

 

Verzichtserklärung der Gemeinde Moorbad Harbach 

auf bestimmte Ersatzansprüche gegenüber 

Feuerwehrorganen der Freiwilligen Feuerwehren 

Harbach, Lauterbach und Wultschau 

 

1. Die Gemeinde Moorbad Harbach verzichtet auf Ersatzansprüche, welcher der 

Gemeinde Moorbad Harbach einem Feuerwehrmitglied oder mehreren 

Feuerwehrmitgliedern gegenüber, die als Organe der Gemeinde gehandelt haben, 

aufgrund des Amtshaftungs-, Dienstnehmerpflicht-, Organhaftungsgesetzes oder 

sonstiger Rechtsvorschriften zustehen und die nicht durch eine entsprechende 

Versicherung gedeckt sind. 

2. Nicht umfasst von diesem Verzicht sind Schäden, die durch besonders grob 

fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten der oben genannten Organe herbeigeführt 

worden sind. 

Unter besonders grob fahrlässigem Verhalten ist die Herbeiführung eines 

vorhersehbaren Schadens durch eine besonders ungewöhnliche und auffallende 

Vernachlässigung der Sorgfaltspflichten durch das Organ zu verstehen. 

3. Feuerwehrmitglieder gelten als Organe im Sinne der obigen Ausführung, wenn sie als 

Feuerwehrmitglieder für die Gemeinde Moorbad Harbach handeln, gleichgültig welcher 

Art ihr Rechtsverhältnis zur Gemeinde ist. 

4. In nach den obigen Bestimmungen schwierig zu beurteilenden Fällen behält sich der 

Gemeinderat die Beschlussfassung im Einzelfall vor. 

5. Diese Verzichtserklärung tritt mit Wirkung vom 26. Mai 2011 in Kraft. 

 

Der Feuerwehrkommandant: Der Bürgermeister: 
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 Leihgebühr für 
3 Wochen 
BISHER 

Verlängerung 
pro Woche 
BISHER 

  Leihgebühr für 
3 Wochen 
AB  
1. Juni 2011 

Verlängerung 
pro Woche 
AB 
1. Juni 2011 

Buch oder 
Zeitschrift 

 
€         0,30 

 
€         0,30 

 Buch oder 
Zeitschrift 

 
€        0,40 

 
€        0,40 

CD, ROM, 
DVD, Spiel 

 
€         1,00 

 
€         1,50 

 CD, ROM, 
DVD, Spiel 

 
€        1,00 

 
€        1,50 

Gutschein für  
1 Jahr „Gratislesen“ 

 
€       10,00 

 Gutschein für 
1 Jahr „Gratislesen“ 

 
€       10,00 

Familien-Abo 
für 1 Jahr 

 
€       10,00 

 Familien-Abo 
für 1 Jahr 

 
€       10,00 


